Die Herausgabeansprüche

ACHTUNG:

Diese Herausgabeansprüche kommen nur für die Rückgabe der Sache in Betracht; die erstmalige Herausgabe ist die ursprüngliche Übereignung/Übergabe nach § 433 I BGB

1. § 985 BGB

Voraussetzungen:

Voraussetzung ist das Vorliegen einer sog. Vindikationslage:
· Der Anspruchsteller muss Eigentümer sein

· Eigentum ist die rechtliche Sachherrschaft

· Zu prüfen sind, ausgehend vom letzten sicher Bekannten Eigentümer, alle in Betracht kommenden Eigentumsübergänge (§ 929 S.1 BGB)

· Kein Eigentumsübergang liegt bei fehlender Übergabe oder Unwirksamkeit des Übereignungsvertrages (z.B. Geschäftsunfähigkeit oder Anfechtung) vor

· Der Anspruchsgegner muss Besitzer sein

· Besitz ist die tatsächliche Sachherrschaft

· Der Besitzer darf kein Recht zum Besitz haben

· In Betracht kommen insbesondere Nutzungsverträge (Miete oder Leihe)

· Daher kein Recht zum Besitz, wenn dieser Vertrag unwirksam

Rechtsfolge: Anspruch auf Herausgabe der Sache

2. § 812 I, S.1, 1.Alt BGB

(sog. Leistungskondiktion)

Voraussetzungen:

· Etwas Erlangt

· Ein „Etwas“ im Sinne des § 812 BGB ist jeder vermögensrechtliche Vorteil

· Durch Leistung

· Leistung ist die ziel- und zweckgerichtete Mehrung fremden Vermögens

· Ohne Rechtsgrund

· Ein Rechtsgrund fehlt, wenn auf diese Leistung kein Anspruch bestand, d.h. insbesondere, wenn ein zugrundeliegender Vertrag nichtig ist

Rechtsfolge: Anspruch auf Herausgabe der Sache

